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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

Vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) 

 

Auf Grund des § 18 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Num-

mer 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) einge-

fügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Ziel, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und Sicherheit und Gesundheit der Be-

schäftigten zu schützen. 

(2) Die Arbeitsschutzverordnungen gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Arbeitsschutzge-

setzes und abweichende Vorschriften der Länder zum Infektionsschutz im Zusam-

menhang mit der Betreuung von Kindern, weitergehende Vorschriften der Länder und 

die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bleiben unberührt. 

§ 2 Maßnahmen zur Kontaktreduktion im Betrieb 

(1) Der Arbeitgeber hat gemäß der §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes die Ge-

fährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betriebli-

chen Infektionsschutzes zu überprüfen und zu aktualisieren. 

(2) Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnah-

men zu treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzei-

tige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige 

Minimum zu reduzieren. 

(3) Betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen sind auf das betriebsnot-

wendige Minimum zu reduzieren und nach Möglichkeit durch die Verwendung von 

Informationstechnologie zu ersetzen. Können solche betriebsnotwendigen 

Zusammenkünfte nicht durch Informationstechnologie ersetzt werden, so hat der Ar-

beitgeber durch andere geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der 

Beschäftigten sicherzustellen, insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und geeig-

nete Abtrennungen zwischen den anwesenden Personen. 
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(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren 

Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn kei-

ne zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

(5) Ist die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen erforderlich, 

so darf eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern für jede im Raum befindliche Per-

son nicht unterschritten werden, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulas-

sen. Lassen die auszuführenden Tätigkeiten dies nicht zu, so hat der Arbeitgeber 

durch andere geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäf-

tigten sicherzustellen, insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und geeignete Ab-

trennungen zwischen den anwesenden Personen. 

(6) In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten sind die Beschäftigten in möglichst 

kleine Arbeitsgruppen einzuteilen. Personenkontakte zwischen den einzelnen Ar-

beitsgruppen im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung sind auf das be-

triebsnotwendige Minimum zu reduzieren. Zeitversetztes Arbeiten ist zu ermöglichen, 

soweit die betrieblichen Gegebenheiten dies zulassen. 

§ 3 Mund-Nasen-Schutz 

(1) Der Arbeitgeber hat medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder in 

der Anlage bezeichnete vergleichbare Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen, 

wenn 

1. die Anforderungen an die Raumbelegung nach § 2 nicht eingehalten werden 

können, oder 

2. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 

3. bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß 

zu rechnen ist. 

Die Beschäftigten haben die nach Satz 1 vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen-

den Masken zu tragen. 

(2) Die zur Verfügung gestellten medizinischen Gesichtsmasken müssen bis ein-

schließlich 25. Mai 2021 den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates 

vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1), die zu-

letzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 21) ge-

ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen. Die FFP2-Masken 

oder vergleichbare Atemschutzmasken müssen der Verordnung (EU) 2016/425 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche 
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Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. 

L 81 vom 31.3.2016, S. 51) oder der Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstel-

lungsverordnung vom 25. Mai 2020 (BAnz AT 26.05.2020 V1) genügen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber andere ebenso wirksame Maß-

nahmen treffen. 

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am fünften Tag nach der Verkündung in Kraft; sie tritt am 15. 

März 2021 außer Kraft. 

Anlage Einsetzbare Atemschutzmasken 

Folgende Maskentypen nach § 3 Absatz 1 sind derzeit in Deutschland verkehrsfähig: 

Maskentyp 
Standard (Teil der 

Kennzeichnung) 
Weitere Kennzeichnungsmerkmale Zielländer 

FFP2 oder vergleich-

bar
1
 

Verordnung (EU) 

2016/425 

DIN EN 

149:2001+A1:2009 oder 

vergleichbar 

CE-Kennzeichnung mit nachgestellter 

Kennnummer der notifizierten Stelle 

z. B. Schutzklasse FFP2 

Gebrauchsdauer 

Herstellerangaben 

EU 

EU-Konformitätserklärung 

Anleitung und Information 

Vollmasken, geblä-

seunterstützte Mas-

ken, Hauben oder 

Helme mit auswech-

selbarem Partikelfil-

ter
2
 

Verordnung (EU) 

2016/425 Vollmasken: EN 

12942 oder vergleichbar; 

gebläsefiltrierende Hau-

ben: EN 12941 oder ver-

gleichbar EN 136 oder 

vergleichbar Partikelfilter: 

EN 143 oder vergleichbar 

CE-Kennzeichnung mit nachgestellter 

Kennnummer der notifizierten Stelle 

Herstellerangaben 

EU-Konformitätserklärung 

Anleitung und Information 

EU 

N95
1
 NIOSH-42CFR84 Modellnummer 

Lot-Nummer 

Maskentyp 

Herstellerangaben 

TC-Zulassungsnummer 

USA und 

Kanada 
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Maskentyp 
Standard (Teil der 

Kennzeichnung) 
Weitere Kennzeichnungsmerkmale Zielländer 

P2
1
 AS/NZS 1716-2012 Identifizierungsnummer oder Logo der 

Konformitätsbewertungsstellen 

Australien 

und Neusee-

land 

DS2
1
 JMHLW-Notification 214, 

2018 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arb

eitsgestaltung-im-Betrieb/ 

Coronavirus/pdf/ 

Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob= 

publicationFile&v=10 

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-

y/hor1-y-13-11-3_1.pdf 

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-

y/hor1-y-13-11-3_2.pdf 

Japan 

CPA
1
 Prüfgrundsatz für Corona 

SARS-CoV-2 Pandemie 

Atemschutzmasken 

(CPA) 

Bescheinigung der Marktüberwa-

chungsbehörde nach § 9 Absatz 3 der 

Medizinischer Bedarf 

Versorgungssicherstellungsverord-

nung, die vor dem 1. Oktober 2020 

ausgestellt wurde. 

Deutschland 

KN95 BMG/BfArM/TüV-

Prüfgrundsatz 

Vom Bund im Rahmen seiner hoheit-

lichen Aufgaben nach § 5 Absatz 2 

Nummer 4 Buchstabe c des Infekti-

onsschutzgesetzes beschaffte 

Schutzmasken. 

Deutschland 

1
 Ohne Ausatemventil; Masken mit Ausatemventil dürfen nur getragen werden, wenn alle Kontaktper-

sonen ebenfalls eine Atemschutzmaske tragen. 

2
 Bei diesen Systemen besteht kein Fremdschutz. Sie können daher nur angewendet werden, wenn 

alle Kontaktpersonen eine Atemschutzmaske tragen. 

 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de


